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Bau- und Bezirksverwaltung 

Neues Rathaus 

Hauptstraße 1-5 

A-4041 Linz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anzeige einer Werbe- oder Ankündigungseinrichtung 

 mit insgesamt mehr als 4 m² unbeleuchtete Werbe- oder Anzeigefläche 

 
mit einer elektrisch betriebenen, leuchtenden oder beleuchteten Werbe- oder 

Anzeigefläche 

 Zutreffendes ankreuzen 

 

Bitte beachten Sie, dass nur dann eine Bearbeitung gewährleistet werden kann, wenn die mit „ * “ gekennzeich-

neten Pflichtfelder vollständig ausgefüllt sind. 

 

Anzeigende(r): 
 

Nachname*       

Vorname*       Akad. Grad       

Firma*       
Firmenbuch-

nummer 
      

Straße/Nr. *       

Postleitzahl*       Ort*       

Telefon       Fax       

E-Mail        

 
 Mit der Angabe Ihrer E-Mail-Adresse ermächtigen Sie den Magistrat, auch auf diesem Weg mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. 
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Weitere(r) Anzeigende(r): 
 

Nachname, Vorname, Akad. Grad, 

Firma 
Straße/Nr., Postleitzahl, Ort, Telefon, Fax, E-Mail 

            

            

 
Grund(mit)eigentümerIn(nen) des Bauplatzes bzw. der Grundstücke, auf denen die An-
lage(n) ausgeführt werden soll(en): 
 

Nachname, Vorname, Firma Straße/Nr., Postleitzahl, Ort 

            

            

            

            

 
Aufstellungsort: 
 

Straße/Nr.*       

Postleitzahl*       Ort*       

Katastralgemeinde*       Einlagezahl*       

Grundstücksnummer/n*       

 

 

 

____________________________ 

 

Datum, Unterschrift Anzeigende(r)* 

 

 Hinweis: 

Der Anzeige sind folgende Unterlagen anzuschließen: 

 

▪ Beschreibung mit Unterschrift des (der) Anzeigenden 

▪ Lageplan im Maßstab 1:1000 mit eingezeichneter Lage des Vorhabens:  

erhältlich im Bundesvermessungsamt, Prunerstr. 5, 4020 Linz 

▪ planliche Darstellung mit Maßangaben mit Unterschrift des (der) Anzeigenden 
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Informationen zum Datenschutz: 

 

Die von Ihnen bekanntgegebenen Daten werden 

• im Rahmen des konkreten Verfahrens und der gesetzlichen Zulässigkeit an sonstige Verfahrensbetei-

ligte weitergegeben. 

• im Magistrat Linz über einen Zeitraum von 10 Jahren nach Abschluss des Verfahrens gespeichert. 

 

Im Zusammenhang mit der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie das Recht auf Aus-

kunft, Richtigstellung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragung sowie das Recht Be-

schwerde bei der Datenschutzbehörde zu erheben. 

 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 

Tel.: 0732 7070, E-Mail: datenschutz@mag.linz.at 

  



Seite 4 linz.at 

TECHNISCHE BESCHREIBUNG: 

Angaben eintragen und  Zutreffendes ankreuzen 

 

Lage:       

 

Grundsätzlich geht die Lage der Anlage aus dem beigeschlossenen Lageplan hervor. 

Die Anlage befindet sich   nicht auf 

   auf 

   über 

öffentlichem Gut und hat folgende Abmessungen und Daten: 

 

Breite:       

Höhe:       

Fläche:       

Tiefe:       

Abstand vom Fahrbahnrand:       

Höhe über dem Gehsteig/der Fahrbahn:       

 

Ausführung: 
 

Bei der gegenständlichen Werbe- und Ankündigungseinrichtung handelt es sich um: 

 

 eine unbeleuchtete Werbe- und Ankündigungseinrichtung mit insgesamt 

mehr als 4 m² Werbe- oder Anzeigenfläche 

 

 ein Steckschild    eine Frontalanlage 

mit elektrisch betriebener,   leuchtender 

 beleuchteter Anzeigefläche 

mit konstantem Lichteffekt 

 

Die Ausführung der Anlage erfolgt mittels (Material):       

Die Montage erfolgt mittels (Befestigungsart):       

 

 Die Anlage wird von der ausführenden Firma gegen Windangriff standsicher mon-

tiert. Tragende Bauteile einschließlich Verankerungen werden ausreichend gegen 

Korrosion geschützt. 

 

 Einschaltzeit 06:00 – 22:00 Uhr 

 

 Einschaltzeit von       Uhr bis       Uhr 

Begründung:       

 

 

 

 Durch eine entsprechende Schalteinrichtung (Dämmerungsschalter od. Schaltuhr) 

wird sichergestellt, dass die Anlage außerhalb der Einschaltzeit außer Betrieb ist. 
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Die Werbeeinrichtung wird gemäß ÖNORM O 1052 (Ausgabe 2022) errichtet und 

betrieben. 

(Hinweis: insbesondere Leuchtdichte max. 250 cd/m² und der zusätzlichen Anforde-

rungen nach Norm)  

 

 Die Werbeanlage wird nicht gemäß ÖNORM O 1052 (Ausgabe 2022) betrieben. 

Angabe der Leuchtdichte in cd/m² sowie Begründung erforderlich: 

      cd/m² 

Begründung:       

 

 

 

Die Werbeeinrichtung wird gemäß RVS 05.06.12 errichtet. 

Hinweis: Die maximale Leucht-dichte beträgt 250 cd/m². Ab einer Fläche von 3 m² 

ist in der Dunkelzeit – ca. zum Zeitpunkt des Sonnenunterganges – die mittlere 

Leuchtdichte entsprechend den RVS zu reduzieren. Abwechselnde Lichteffekte wie 

Laufschriften, wechselnde Bilder müssen den RVS entsprechen. 

 

 Die Werbeanlage wird nicht gemäß RVS 05.06.12 betrieben. 

Begründung:       

 

 

 

 

 

 

Bei defekten Leuchtstoffröhren (Flackerlicht) wird die Anlage sofort außer Betrieb genommen. 

 

 

 Niederspannungsanlage: 

 Betriebsspannung:       Volt  

 

 

 Hochspannungsanlage: 

 Betriebsspannung:       Volt niederspannungsseitig 

       Volt hochspannungsseitig 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

Datum, Unterschrift Anzeigende(r) 

 


